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Gefährdungsbeurteilung aktuell halten
Viele Betriebe haben eine Gefährdungsbeurteilung – aber ist sie noch aktuell? Die
Aufsichtsbehörden achten verstärkt darauf, dass Gefährdungen regelmäßig überprüft werden.
Wichtig ist: Änderungen im Betrieb einpflegen, Maßnahmen prüfen und Unterweisungen
dokumentieren.
Quelle: ArbSchG §5, §6; DGUV Vorschrift 1; BAuA
Psychische Belastung im Blick behalten
Arbeitsdruck und Zeitmangel können Beschäftigte belasten. Die Beurteilung psychischer
Belastungen ist Pflicht. Mögliche Maßnahmen sind klare Abläufe, gute Kommunikation und
realistische Zeitplanung.
Quelle: ArbSchG §5; GDA; BAuA
Evakuierungsübungen durchführen
Im Notfall muss jeder wissen, was zu tun ist. Empfohlen werden regelmäßige Räumungsübungen,
Sammelplätze und geschulte Brandschutzhelfer.
Quelle: ArbSchG §10; ASR A2.3; DGUV Information 205-033
Erste Hilfe im Betrieb
Jeder Betrieb braucht Ersthelfer und geprüfte Verbandskästen. Notrufnummern müssen sichtbar
sein und Rettungswege frei bleiben.
Quelle: DGUV Vorschrift 1; ASR A4.3
Hitzeschutz im Sommer
Hohe Temperaturen belasten den Körper. Betriebe sollten Trinkwasser bereitstellen, Pausen
ermöglichen und Sonnenschutz nutzen.
Quelle: ArbSchG §3; ASR A3.5; DGUV Information 213-022
Unterweisungen organisieren
Unterweisungen sind Pflicht und müssen dokumentiert werden. Digitale Lösungen können die
Planung und Nachweise erleichtern.
Quelle: ArbSchG §12; DGUV Vorschrift 1
Fremdfirmen koordinieren
Arbeiten mehrere Firmen zusammen, müssen Gefährdungen abgestimmt werden. Ansprechpartner
festlegen und Unterweisungen dokumentieren.
Quelle: ArbSchG §8; DGUV Vorschrift 1
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